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Gemeinde Hinte 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 

 
 

Dienststelle: Datum: Vorlage Nr.: 
Geschäftsbereich II 27.03.2017 2017/GB II/0108 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 27.03.2017  Vorberatung 
Rat 30.03.2017  Entscheidung 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Berufung einer ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten für die Gemeinde Hinte 
 
 
Beschluss: 
Frau Anita Schmidt, wohnhaft: Vogelsangstraße 2, 26736 Krummhörn, wird mit Wirkung vom 
01.04.2017 in das Amt der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Hinte 
berufen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Aufwandsentschädigung: 1.200,- Euro jährlich 
zzgl. Sitzungsgeld und Fahrtkosten 
 
 
 
Begründung:  
Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 NKomVG hat die Gemeinde Hinte eine Gleichstellungsbeauftragte 
zu bestellen. Gemäß § 1 der Satzung über die Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten 
der Gemeinde Hinte vom 11.04.2013 ist der Rat für die Berufung zuständig. 
 
Die jetzige Gleichstellungsbeauftragte, Frau Claudia Janssen-Schoolmann hat der 
Verwaltung mitgeteilt, dass Sie die vorgenannte Tätigkeit zum 01.04.2017 beenden möchte. 
Frau Anita Schmidt hat mitgeteilt, das Amt der Gleichstellungsbeauftragten übernehmen zu 
wollen. 
 
 
 
Anlagen:  
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